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126. Bundesgesetz, mit dem das Güterbeför-
derungsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Güterbeförderungsgesetz, BGBl. Nr. 63/
1952, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 453/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 3 a Abs. 2 lautet:

„(2) Eine Vermehrung der Anzahl der Kraftfahr-
zeuge bedarf einer Genehmigung, für die, ausge-
nommen das Erfordernis der Erbringung des
Befähigungsnachweises, dieselben Vorschriften wie
für die Erteilung der Konzession gelten."

2. § 5 Abs. 1 bis 6 lauten:

„(1) Die Konzession darf nur erteilt werden,
wenn neben den allgemeinen Voraussetzungen für
die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes
(§ 25 GewO 1973)

1. die Zuverlässigkeit,
2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und
3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis)

vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend
dem beabsichtigten Konzessionsumfang (§ 3 a) in
der in Aussicht genommenen Standortgemeinde
oder einer daran unmittelbar angrenzenden Ge-
meinde über die erforderlichen Abstellplätze außer-
halb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu
verfügen. Sämtliche Voraussetzungen müssen wäh-
rend der gesamten Dauer der Gewerbeausübung
vorliegen. Werden diese Voraussetzungen vom
Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so ist die

Konzession unbeschadet der Bestimmungen der
§§ 87 bis 91 der Gewerbeordnung 1973 von der zur
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde zu
entziehen. Die zuständige Gliederung der Landes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft ist vor der
Erteilung der Konzession oder der Genehmigung
der Übertragung der Ausübung des Gewerbes an
einen Pächter aufzufordern, zur Frage der Lei-
stungsfähigkeit des Betriebes ein Gutachten abzuge-
ben. § 340 Abs. 2 GewO 1973 gilt sinngemäß.

(2) Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann
nicht gegeben, wenn

1. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte
von einem Gericht zu einer drei Monate
übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer
Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen
verurteilt wurde, solange die Verurteilung
weder getilgt ist noch der Beschränkung der
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt (§§ 1
bis 6 Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68), oder

2. dem Antragsteller oder Gewerbeberechtigten
auf Grund der geltenden Vorschriften die
Bewilligung zur Ausübung des Güterbeförde-
rungsgewerbes rechtskräftig entzogen wurde
oder

3. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte
wegen schwerwiegender und wiederholter
Verstöße gegen die Vorschriften über
a) die für den Berufszweig geltenden Entloh-

nungs- und Arbeitsbedingungen oder
b) die Güterbeförderung, insbesondere die

Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, die
Gewichte und Abmessungen der Kraft-
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fahrzeuge und die Sicherheit im Straßen-
verkehr und der Kraftfahrzeuge,

rechtskräftig bestraft wurde.

(3) Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben,
wenn die zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme
und Führung des Unternehmens erforderlichen
finanziellen Mittel verfügbar sind. Die zur Beurtei-
lung der finanziellen Leistungsfähigkeit für die
ordnungsgemäße Inbetriebnahme und Führung des
Unternehmens heranzuziehenden Geschäftsdaten,
aus denen die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens ersichtlich ist, und die erforderlichen finanzi-
ellen Mittel sind durch Verordnung des Bundesmi-
nisters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
festzulegen.

(3 a) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung
(Befähigungsnachweis) ist erfüllt durch

1. eine Bescheinigung über die erfolgreiche
Ablegung einer Prüfung vor einer Prüfungs-
kommission, die vom Landeshauptmann be-
stellt wird, oder

2. eine Bescheinigung der Prüfungskommission
auf Grund von Hochschul- oder Fachschuldi-
plomen, die gründliche Kenntnisse aller
Sachgebiete der Prüfung im Sinne des Abs. 3 c
Z 1 gewährleisten. Werden durch die Hoch-
schul- oder Fachschuldiplome nicht alle
Sachgebiete der Prüfung abgedeckt, so ersetzt
die Bescheinigung die Prüfung im Sinne der
Z 1 nur für jene Sachgebiete, für die auf Grund
der Hochschul- oder Fachschuldiplome
gründliche Kenntnisse gewährleistet sind.

Österreichische Staatsbürger haben zusätzlich eine
mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit in dem
jeweils angestrebten Gewerbe selbst oder in einem
dem Gewerbe fachlich nahestehenden Berufszweig
durch eine Bestätigung eines Sozialversicherungs-
trägers nachzuweisen.

(3 b) Die Prüfungskommissionen sind vom Lan-
deshauptmann zu bestellen. In diese Kommissionen
hat der Landeshauptmann zwei Personen, die das be-
treffende Gewerbe als Gewerbeinhaber oder Pächter
seit mindestens drei Jahren ohne Unterbrechung aus-
üben oder in diesem Gewerbe als Geschäftsführer
oder Filialgeschäftsführer ebensolange ohne Unter-
brechung tätig sind, auf Grund eines Vorschlages der
zuständigen Fachgruppe zu berufen. In die Kommis-
sionen sind überdies unter Berücksichtigung der
Sachgebiete der Prüfung zwei weitere Fachleute zu
berufen; die Berufung eines dieser Fachleute wird
vom Landeshauptmann auf Grund eines Vorschlages
der zuständigen Kammer für Arbeiter und Ange-
stellte vorgenommen. Wurden Vorschläge nicht in-
nerhalb einer Frist von vier Wochen erstattet, hat der
Landeshauptmann die jeweilige Berufung nach An-
hörung der säumigen Stelle vorzunehmen. Zum Vor-
sitzenden der Kommission hat der Landeshaupt-
mann einen für diese Aufgabe geeigneten Beamten
des höheren Dienstes zu bestellen.

(3 c) Der Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr hat unter Bedachtnahme auf
den jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffen-
den Gewerbes, auf die von Personen, die die
Leistungen des Gewerbes in Anspruch nehmen,
üblicherweise gestellten Anforderungen, auf Gefah-
ren für Leben, Gesundheit oder Eigentum, die von
der Gewerbeausübung ausgehen, auf die für die
Gewerbeausübung geltenden besonderen Rechts-
vorschriften, durch Verordnung

1. die Sachgebiete der Prüfung,
2. die Form und Dauer der Prüfung,
3. die Anforderungen an die Prüfer,
4. nähere Bestimmungen über die Anberau-

mung der Termine,
5. die auszustellenden Bescheinigungen nach

Abs. 3 a,
6. nähere Bestimmungen über die Wiederho-

lung der Prüfung,
7. die Hochschul- und Fachschuldiplome, die

gründliche Kenntnisse der Sachgebiete im
Sinne der Z 1 gewährleisten,

8. die vom Prüfling zu zahlende, dem besonde-
ren Verwaltungsaufwand einschließlich einer
angemessenen Entschädigung der Mitglieder
der Prüfungskommission entsprechende Prü-
fungsgebühr, wobei auch auf die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Prüflings Bedacht
genommen werden kann,

9. die aus den Prüfungsgebühren zu zahlende
angemessene Entschädigung der Mitglieder
der Prüfungskommission sowie

10. die Voraussetzung für die Rückzahlung der
Prüfungsgebühr bei Nichtablegung oder
teilweiser Ablegung der Prüfung sowie die
Höhe der rückzuzahlenden Prüfungsgebühr

festzulegen.

(4) Die Erteilung der Konzession erfordert neben
der Erfüllung der im Abs. 1 angeführten Vorausset-
zungen

1. bei einer natürlichen Person, daß sie Angehö-
riger einer Vertragspartei des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum ist
(EWR-Angehöriger) und als Unternehmer
einen Sitz oder eine nicht nur vorübergehende
geschäftliche Niederlassung in Österreich hat;

2. bei einer Personengesellschaft, daß sie ihren
Sitz oder eine nicht nur vorübergehende
geschäftliche Niederlassung in Österreich hat
und mehr als 75% ihrer persönlich haftenden
Gesellschafter sowie alle zur Vertretung
berechtigten Gesellschafter EWR-Angehörige
sind. Stehen einer Personengesellschaft oder
einer juristischen Person Anteilsrechte an einer
Personengesellschaft zu, so haben diese die
ihrer Rechtsform entsprechenden Vorausset-
zungen gemäß der vorstehenden Regelung
oder der Z 3 zu erfüllen;

3. bei einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz
oder eine nicht nur vorübergehende geschäftli-
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che Niederlassung in Österreich hat, die
Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer leitenden
Organe (wie Geschäftsführer, Vorstand, Auf-
sichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden
EWR-Angehörige sind, und die Stimmrecht
gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 75%
EWR-Angehörigen, dem Bund, einem Land
oder einer Gemeinde zustehen; stehen Anteils-
rechte einer juristischen Person oder einer
Personengesellschaft zu, so haben diese die
ihrer Rechtsform entsprechenden Vorausset-
zungen gemäß der vorstehenden Regelung
oder der Z 2 zu erfüllen. Sofern eine
Aktiengesellschaft Eigentümerin ist, müssen
die Aktien der Gesellschaft auf Namen lauten
und die Übertragung nach der Satzung an die
Zustimmung der Gesellschaft gebunden sein.

(5) Der Landeshauptmann kann von den in Abs. 4
Z 2 und 3 angeführten Voraussetzungen ganz oder
teilweise befreien, wenn eine Personengesellschaft
hinsichtlich ihrer Gesellschafter, die nicht EWR-
Angehörige sind, oder eine juristische Person
hinsichtlich ihrer Organe, Gesellschafter oder
Aktionäre, die nicht EWR-Angehörige sind (ihrer
nicht EWR-angehörigen Eigentümer stimmrechts-
gewährender Anteilsrechte) nachweist, daß in deren
Heimatstaat oder in dem Staat, in dem eine der in
Abs. 4 Z 2 und 3 genannten Gesellschaften mit
Anteilsrechten ihre Hauptniederlassung oder ihren
Sitz hat,

1. keine oder höchstens die gleichen wie die in
Abs. 4 Z 2 und 3 festgelegten Beschränkungen
gelten und

2. bei der Ausübung der gewerbsmäßigen Güter-
beförderung mit Kraftfahrzeugen durch eine
unter österreichischer Beteiligung nach den
Rechtsvorschriften des betreffenden Staates
bestehende juristische Person oder Personen-
gesellschaft keinen anderen wie immer gearte-
ten Beschränkungen unterliegt, als eine ohne
ausländische Beteiligung bestehende juristi-
sche Person oder Personengesellschaft und

3. wenn anzunehmen ist, daß die wirtschaftliche
Ordnung des betreffenden Staates mit derjeni-
gen Österreichs gleich oder gleichwertig ist
und die Ausübung des Gewerbes durch die
betreffende juristische Person oder Personen-
gesellschaft den öffentlichen Interessen, insbe-
sondere den Interessen der österreichischen
Wirtschaft, nicht zuwiderläuft.

(6) Die in Abs. 4 Z 1, 2 und 3 angeführten
Voraussetzungen müssen während der gesamten
Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden
diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden
nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession unbescha-
det der Bestimmungen der §§ 87 bis 91 der
Gewerbeordnung 1973 von der zur Erteilung der
Konzession zuständigen Behörde zu entziehen."

3. § 5 Abs. 7 entfällt.

4. § 5 Abs. 8 lautet:

„(8) Tritt in den Betrieb eines Einzelkaufmannes
ein Gesellschafter ein, so darf die durch den Eintritt
des Gesellschafters entstandene Personengesell-
schaft auf Grund der diesem Betrieb entsprechenden
Konzession des Einzelkaufmannes das Gewerbe
durch längstens sechs Monate nach der Eintragung
der Personengesellschaft in das Firmenbuch weiter
ausüben. Die Personengesellschaft hat die Eintra-
gung und die weitere Ausübung innerhalb von zwei
Wochen nach Eintragung anzuzeigen. Nach Ablauf
von sechs Monaten nach der Eintragung endigt die
Konzession."

5. § 5 a samt Überschrift entfällt.

6. In §6 Abs. 1 und 5, § 14 Abs. 8, § 15 Abs. 3 und
§ 15 a Abs. 4 werden die Worte „Bundesminister für
Verkehr" durch die Worte „Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr" ersetzt. In § 10
Abs. 1 und § 12 wird der Ausdruck „Lastfuhrwerks-
gewerbe" durch „Güterbeförderungsgewerbe" er-
setzt.

7. § 6 a samt Überschrift entfällt.

8. § 6 b samt Überschrift entfällt.

9. § 7 Abs. 1 lautet:

„(1) Die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern
mit Kraftfahrzeugen von Orten, die außerhalb des
Bundesgebietes liegen, in das Bundesgebiet oder
durch das Bundesgebiet hindurch, oder von
innerhalb des Bundesgebietes liegenden Orten in
das Ausland ist außer Inhabern von Konzessionen
nach § 3 auch Unternehmern gestattet, die nach den
im Staat des Standortes ihres Unternehmens
geltenden Vorschriften zur Beförderung von
Gütern mit Kraftfahrzeugen befugt sind und eine
Bewilligung des Bundesministers für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr für den Verkehr nach,
durch oder aus Österreich erhalten haben; eine
Bewilligung ist jedoch nicht erforderlich, wenn eine
anderslautende Anordnung nach Abs. 5 ergangen ist
oder wenn eine Vereinbarung gemäß § 7 a besteht."

10. § 7 Abs. 5 lautet:

„(5) Der Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr kann anordnen, daß die
gewerbsmäßige Beförderung von Gütern nach,
durch oder aus Österreich durch ausländische
Unternehmer ohne die in Abs. 1 vorgeschriebene
Bewilligung gestattet ist, wenn und insoweit der
betreffende ausländische Staat in dieser Hinsicht
Gegenseitigkeit einräumt oder wenn wirtschaftliche
Interessen Österreichs dies rechtfertigen."

11. § 8 Abs. 1 und 2 lauten:

„(1) Werkverkehr liegt vor, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die beförderten Güter müssen Eigentum des
Unternehmens oder von ihm verkauft, ge-
kauft, vermietet, gemietet, erzeugt, gewonnen,
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bearbeitet oder ausgebessert werden oder
worden sein.

2. Die Beförderung muß der Heranschaffung der
Güter zum Unternehmen, ihrer Fortschaffung
vom Unternehmen, ihrer Überführung inner-
halb oder — zum Eigengebrauch — außerhalb
des Unternehmens dienen.

3. Die für die Beförderung verwendeten Kraft-
fahrzeuge müssen vom eigenen Personal des
Unternehmens geführt werden.

4. Die die Güter befördernden Kraftfahrzeuge
müssen dem Unternehmen gehören, von ihm
auf Abzahlung gekauft worden sein oder
gemietet sein. Dies gilt nicht bei Einsatz eines
Ersatzfahrzeuges für die Dauer eines kurzfri-
stigen Ausfalls des sonst verwendeten Kraft-
fahrzeugs.

5. Die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit
im Rahmen der gesamten Tätigkeit des
Unternehmens darstellen.

(2) Zum Unternehmen im Sinne des Abs. 1
gehören auch alle Zweigniederlassungen, weiteren
Betriebsstätten u. dgl. sowie auch die nur vorüber-
gehend betriebenen Arbeitsstellen (insbesondere
Baustellen)."

12. § 11 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Festsetzung oder Aufhebung der Tarife
bedarf der Genehmigung des Bundesministers für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr. Die Tarife sind
zu genehmigen, wenn sie den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes entsprechen und volkswirtschaftli-
che Rücksichten nicht entgegenstehen."

13. § 11 a Abs. 1 lautet:

„(1) Der Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr kann, hinsichtlich der Baustel-
lentransporte im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten,

a) für bestimmte Arten der gewerbsmäßigen
Beförderung von Gütern (zB Baustellentrans-
porte, Kühl- und Warmhaltetransporte,
Stückguttransporte) oder

b) für die gewerbsmäßige Beförderung bestimm-
ter Güter über Entfernungen bis höchstens
65 km, gerechnet in der Luftlinie vom
Standort des Gewerbes (der weiteren Be-
triebsstätte), unter Zugrundelegung bestehen-
der Verbandsempfehlungen des Fachverban-
des für das Güterbeförderungsgewerbe ge-
mäß §31 KartG 1988, durch Verordnung
verbindliche Tarife, die die durchschnittlichen
Gesamtkosten und einen angemessenen Ge-
winn zu berücksichtigen haben, nach Maß-
gabe der folgenden Absätze festsetzen, wenn
sich Be- und Entladeort im Inland befinden."

14. Dem § 15 b wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Zuständige Behörde nach § 15 d ist jene
Behörde, die das zugrundeliegende Verfahren in
erster Instanz geführt hat."

15. Nach § 15 c wird folgender §15 d samt
Überschrift eingefügt:

„Amtshilfe

§ 15 d. (1) Die Behörde hat schwerwiegende
Verstöße oder wiederholt geringfügige Verstöße
von Unternehmern, die ihren Wohnsitz, oder von
Unternehmen, die ihren Sitz in einem anderen Staat
haben, der zuständigen Behörde des Staates, in dem
der Unternehmer seinen Wohnsitz hat oder das
Unternehmen seinen Sitz hat, mitzuteilen, wenn
diese Verstöße einen Entziehungstatbestand bilden.
Diese Benachrichtigung hat auch die von der
Behörde getroffenen Maßnahmen zu enthalten.

(2) Die Behörde hat jede Entziehung einer
Gewerbeberechtigung von Unternehmern, die ihren
Wohnsitz, oder von Unternehmen, die ihren Sitz in
Österreich haben, der zuständigen Behörde des
Europäischen Wirtschaftsraumes mitzuteilen.

(3) Weitergehende gegenseitige Amts- und
Rechtshilfeabkommen werden dadurch nicht be-
rührt."

16. Nach § 16 a wird folgender § 17 samt
Überschrift eingefügt:

„Verweisungen

§ 17. Soweit in diesem Bundesgesetz auf
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen
wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich
angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung
anzuwenden."

17. Nach § 17 wird folgender § 18 samt
Überschrift eingefügt:

„Übergangsbestimmungen

§ 18. (1) Berechtigungen zur gewerbsmäßigen
Beförderung von Gütern im Umfang des § 5 Abs. 1
dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBl.
Nr. 126/1993, die auf Grund der bisher in Geltung
gestandenen Vorschriften erlangt oder aufrechter-
halten worden sind, gelten nach Maßgabe ihres
sachlichen Inhaltes und der folgenden Bestimmun-
gen als entsprechende Berechtigungen im Sinne der
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, in der Fas-
sung BGBl. Nr. 126/1993, und der Gewerbeord-
nung 1973.

(2) Am Tag des Inkrafttretens dieses Bundesge-
setzes in der Fassung BGBl. Nr. 126/1993 anhän-
gige Verfahren sind nach der bis zum Inkrafttreten
des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 126/1993, geltenden
Rechtslage zu Ende zu führen."

18. § 19 Abs. 3 bis 5 lauten:

„(3) § 3 a Abs. 2, § 5 Abs. 1 bis 6, § 5 Abs. 8, § 8
Abs. 1 und 2, § 15 b Abs. 6, § 15 d und § 18 dieses
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Bundesgesetzes, in der Fassung BGBl. Nr. 126/
1993, treten mit Inkrafttreten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum *) in Kraft.

(4) § 5 Abs. 7, § 5 a und § 6 b, in der Fassung
BGBl. Nr. 453/1992, treten mit dem Inkrafttreten
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum außer Kraft.

(5) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset-
zes können bereits von dem seiner Kundmachung
folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen
jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes in Kraft treten."

19. §20 lautet:

„§ 20. Mit der Vollziehung ist der Bundesminister
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, hinsichtlich
des § 11 a im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten, betraut."

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil

Vranitzky

127 . Bundesgesetz, mit dem das Rohrleitungs-
gesetz 1975 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Rohrleitungsgesetz 1975, BGBl. Nr. 411/
1975, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 343/1989 und der Kundmachung BGBl.
Nr. 428/1989, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 1 Z 1 lit. c lautet:

,,c) die österreichische Staatsbürgerschaft oder
die einer anderen Vertragspartei des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum
besitzt und als Unternehmer einen Sitz oder
eine nicht nur vorübergehende geschäftliche
Niederlassung im Inland hat,"

2. Nach § 6 wird folgender § 6 a eingefügt:

„§ 6 a. Ein im Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum, Anhang IV, Anlage 2, Rubrik
Österreich, in der für Österreich jeweils geltenden
Fassung, angeführtes Rohrleitungsunternehmen ist
verpflichtet, den durch Verordnung des Bundesmi-
nisters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
festzulegenden Bestimmungen zur Umsetzung der
Richtlinie des Rates vom 31. Mai 1991 über den
Transit von Erdgas über große Netze (91/296/
EWG), ABl. Nr. L 147 vom 12. Juni 1991, S 37,
nach Maßgabe der im Anhang IV Z 9 des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum normierten Anpassungen, zu entsprechen. Die
Verordnung hat insbesondere zu enthalten:

1. Die Verpflichtung, dem nach Anhang IV Z 9
des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuständigen Organ und dem

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr jeden Antrag auf Erdgastransit
mitzuteilen;

2. die Verpflichtung zur Aufnahme von Ver-
handlungen über die Bedingungen des bean-
tragten Erdgastransits;

3. Regelungen über die Ausgestaltung der
Bedingungen für den beantragten Erdgastran-
sit;

4. die Verpflichtung, das nach Anhang IV Z 9
des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuständige Organ und den
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr über den Abschluß eines Erdgastran-
sitvertrages zu unterrichten;

5. die Verpflichtung, dem nach dem Anhang IV
Z 9 des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuständigen Organ und dem
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr die Gründe mitzuteilen, sofern die
Verhandlungen über den Abschluß eines
Erdgastransitvertrages innerhalb von 12 Mo-
naten nach Mitteilung des Antrages gemäß Z 1
nicht zum Abschluß dieses Vertrages geführt
haben;

6. die Verpflichtung, an den von dem nach
Anhang IV Z 9 des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuständigen
Organ eingeleiteten Schlichtungsverfahren
mitzuwirken und insbesondere den bei den
Verhandlungen über den Abschluß eines
Erdgastransitvertrages eingenommenen
Standpunkt vor der von dem nach Anhang IV
Z 9 des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuständigen Organ einge-
setzten Schlichtungsstelle zu vertreten."

3. Im § 41 Abs. 2 wird nach Z 6 folgende Z 6 a
eingefügt:

„6 a. wer den Verpflichtungen gemäß § 6 a und
der auf Grund dieser Bestimmung erlasse-
nen Verordnung nicht Folge leistet,"

4. § 42 zweiter Halbsatz lautet:

„wer ungeachtet vorangegangener wiederholter
Bestrafungen nach ausdrücklicher Androhung des
Konzessionsentzuges eine neuerliche Verwaltungs-
übertretung gemäß den Bestimmungen des § 41
Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 3, 4, 5, 6 a, 7, 9, 10 und 12
begeht."

5. Dem § 44 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„§§ 5 Abs. 1 Z 1 lit. c, 6 a, 41 Abs. 2 Z 6 a und 42
zweiter Halbsatz treten mit Inkrafttreten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum *) in Kraft."

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil

Vranitzky

93



1302 54. Stück — Ausgegeben am 18. Februar 1993 — Nr. 128

128. Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrli-
niengesetz 1952 geändert wird (Kraftfahrli-

niengesetz-Novelle 1992)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Kraftfahrliniengesetz 1952, BGBl. Nr. 84,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 452/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 1 lautet:

„§ 1. (1) Kraftfahrlinienverkehr ist die regelmä-
ßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeu-
gen durch Personenkraftverkehrsunternehmer in
einer bestimmten Verkehrsverbindung, wobei Fahr-
gäste an vorher festgesetzten Haltestellen aufge-
nommen oder abgesetzt werden können. Der
Kraftfahrlinienverkehr ist ungeachtet einer etwai-
gen Verpflichtung zur Buchung für jedermann
zugänglich.

(2) Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als
1. der Beruf des Personenkraftverkehrsunterneh-

mers die Tätigkeit jedes Unternehmens, das
eine der Öffentlichkeit oder bestimmten
Benützergruppen angebotene Personenbeför-
derung gegen Vergütung durch die beförderte
Person oder durch Dritte ausführt, und zwar
regelmäßig mit Kraftfahrzeugen, welche nach
ihrer Bauart und ihrer Ausstattung geeignet
und dazu bestimmt sind, mehr als neun
Personen — einschließlich Fahrer — zu
befördern;

2. Unternehmen jede natürliche Person, jede
juristische Person mit oder ohne Erwerbs-
zweck, jede Vereinigung oder jeder Zusam-
menschluß von Personen ohne Rechtspersön-
lichkeit und mit oder ohne Erwerbszweck
sowie jedes staatliche Organ, unabhängig
davon, ob dieses über eine eigene Rechtsper-
sönlichkeit verfügt oder von einer Behörde mit
Rechtspersönlichkeit abhängt.

(3) Der Kraftfahrlinienverkehr nach Abs. 1
bedarf einer Konzession, der Kraftfahrlinienverkehr
mit Vertragsparteien des Europäischen Wirtschafts-
raumes nach Abs. 1 bedarf einer dieser gleichzuhal-
tenden Genehmigung.

(4) Die Berechtigungen zur Personenbeförde-
rung nach Abs. 3 (Konzession, Genehmigung)
umfassen neben der unentgeltlichen Beförderung
des Handgepäcks auch die Beförderung des
Reisegepäcks der Fahrgäste und von Gegenständen
des täglichen Bedarfes, letztere nur, soweit sie mit
den für die Personenbeförderung eingesetzten
Kraftfahrzeugen vorgenommen wird."

2. § 2 entfällt.

3. Im § 3 Abs. 1 wird die Wortfolge „das
Bundesministerium für Verkehr und verstaatlichte
Betriebe" durch die Wortfolge „der Bundesminister
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr" ersetzt.

4. § 3 a entfällt.

5. § 4 Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. der Bewerber (Konzessions- oder Genehmi-
gungswerber) zuverlässig und fachlich geeig-
net ist und die entsprechende finanzielle
Leistungsfähigkeit besitzt;"

6. § 4 Abs. 1 Z 2 lautet:

„2. der Bewerber als natürliche Person die
österreichische Staatsbürgerschaft besitzt be-
ziehungsweise das Unternehmen (§ 1 Abs. 2
Z 2) seinen Sitz im Inland hat. Staatsangehö-
rige einer Vertragspartei des Europäischen
Wirtschaftsraumes sowie andere Unterneh-
men, die ihren Sitz im Europäischen Wirt-
schaftsraum haben, sind österreichischen Un-
ternehmen gleichgestellt."

7. § 4 Abs. 2 lautet:

„(2) 1. Als zuverlässig ist anzusehen, wer das
Unternehmen unter Beachtung der für den Betrieb
von Kraftfahrlinien geltenden Vorschriften führt
und die Allgemeinheit beim Betrieb des Unterneh-
mens vor Schaden und Gefahren bewahrt.

2. Das Unternehmen (§ 1 Abs. 2 Z 2) oder dessen
Betriebsleiter ist insbesondere nicht mehr als
zuverlässig anzusehen,

a) sofern eine gerichtliche Verurteilung zu einer
drei Monate übersteigenden Freiheitsstrafe
oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180
Tagsätzen erfolgt ist, und die Verurteilung
weder getilgt ist noch der Beschränkung der
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt,

b) über dessen Vermögen schon einmal der
Konkurs oder zweimal das Ausgleichsverfah-
ren eröffnet worden ist, sofern dies nicht
durch Konkurs, Ausgleich oder strafgesetz-
widrige Handlungen eines Dritten verursacht
wurde,

c) dem auf Grund der geltenden Vorschriften
die Eignung für den Beruf des Personenkraft-
verkehrsunternehmers abgesprochen wurde,

d) dem schwerwiegende und wiederholte Ver-
stöße gegen die Vorschriften über
aa) die für den Berufszweig geltenden

Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen
oder

bb) die Personenbeförderung, insbesondere
die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer,
die Gewichte und Abmessungen der
eingesetzten Fahrzeuge und die Sicher-
heit im Straßenverkehr und der Fahr-
zeuge

nachgewiesen wurden."

8. § 4 Abs. 3 lautet:

„(3) 1. Die Voraussetzung der fachlichen
Eignung ist der Aufsichtsbehörde durch Ablegung
einer Prüfung vor einer Prüfungskommission, die
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vom Landeshauptmann bestellt wird, nachzuweisen.
Die Prüfungskommission hat Hochschulabsolven-
ten über Antrag von der Prüfung aus Sachgebieten
zu befreien, die vom Prüfungsstoff des Studiums
umfaßt waren.

2. Dieser Nachweis ist nicht erforderlich, wenn
die fachliche Eignung bereits nachgewiesen wurde
durch

a) Berechtigungsinhaber, die die Änderung, die
Verlängerung der Konzessionsdauer, die
Wiedererteilung oder die Erteilung einer
weiteren Berechtigung beantragen;

b) Betriebsleiter oder andere bisher für Konzes-
sionsinhaber, die keine natürlichen Personen
sind, zu handeln berechtigte und der Konzes-
sionsbehörde gegenüber verantwortliche phy-
sische Personen;

c) Unternehmer oder gewerberechtliche Ge-
schäftsführer des Ausflugswagen-(Stadtrund-
fahrten-)Gewerbes und des mit Omnibussen
betriebenen Mietwagen-Gewerbes, die die
Erteilung einer Berechtigung beantragen.

3. Die Prüfungskommissionen sind vom Landes-
hauptmann zu bestellen. Sie bestehen aus

a) einem geeigneten Beamten des höheren
Dienstes als Vorsitzenden,

b) zwei über Vorschlag der zuständigen Fach-
gruppe berufenen Unternehmern des mit
Omnibussen betriebenen Personenbeförde-
rungsgewerbes, von denen einer Kraftfahrli-
nienunternehmer sein muß, als Beisitzer sowie

c) zwei weiteren beruflich einschlägig tätigen
Beisitzern mit juristischer beziehungsweise
betriebswirtschaftlicher Ausbildung, von de-
nen einer über Vorschlag der zuständigen
Kammer für Arbeiter und Angestellte zu
bestellen ist. Werden die Vorschläge nicht
innerhalb einer Frist von vier Wochen
erstattet, hat der Landeshauptmann die
jeweilige Berufung nach Anhören der säumi-
gen Stelle vorzunehmen.

4. Die Prüfungskommission erteilt auf Antrag
eine Bescheinigung über den Nachweis der
fachlichen Eignung.

5. Erfüllt der Bewerber als natürliche Person die
Voraussetzung der fachlichen Eignung nicht, oder
ist er keine natürliche Person, so hat er der
Aufsichtsbehörde einen Betriebsleiter zu benennen.
Dieser hat die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit
und fachlichen Eignung (Abs. 1 Z 1) zu erfüllen, das
Unternehmen ständig und tatsächlich zu leiten und
ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen."

9. § 4 Abs. 4 lautet:

„(4) Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gege-
ben, wenn die zur ordnungsgemäßen Inbetrieb-
nahme und Führung des Unternehmens erforderli-
chen finanziellen Mittel verfügbar sind."

10. § 4 Abs. 5 lautet:

„(5) Die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit,
fachlichen Eignung und der finanziellen Leistungs-
fähigkeit müssen während der gesamten Konzes-
sionsdauer vorliegen. Stellt die Konzessionsbehörde
fest, daß eine dieser Voraussetzungen nicht mehr
erfüllt ist, so hat sie die Berechtigung zurückzuneh-
men. Bei Wegfall der Zuverlässigkeit oder der
fachlichen Eignung ist jedoch zuvor eine angemes-
sene Frist zur Benennung eines Betriebsleiters
einzuräumen. Bei Wegfall der Zuverlässigkeit oder
der fachlichen Eignung eines Betriebsleiters ist die
Genehmigung des Betriebsleiters zu widerrufen."

11. § 4 Abs. 6 lautet:

„(6) Von den Erfordernissen des Abs. 1 Z 2 kann
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr aus Gründen des öffentlichen Interesses
befreien. Staatsangehörige einer Nichtvertragspar-
tei des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum sind gegen Nachweis der formel-
len Reziprozität seitens des Staates, dem sie
angehören, im Bezug auf die Einrichtung und den
Betrieb eines Kraftfahrlinienunternehmens Inlän-
dern gleichgestellt."

12. § 4 Abs. 4 erhält die Bezeichnung § 4 Abs. 7.

13. In § 5 Abs. 1 entfällt im Klammerausdruck die
Angabe des Jahres „1950", weiters entfallen lit. a
und b. Die lit. c bis j erhalten die Bezeichnung lit. a
bis h.

In lit. b wird die Wortfolge „das Bundesministe-
rium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe" durch
die Wortfolge „der Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr" ersetzt.

14. § 5 Abs. 2 lautet:

„(2) Von den in Abs. 1 lit. b und e bis h genannten
Stellen sind jene zu hören, die nach der
Linienführung örtlich in Betracht kommen."

15. § 5 a lautet:

„§ 5 a. Das Recht auf Anhörung gemäß § 5 Abs. 1
lit. c und d wird von den Gemeinden im eigenen
Wirkungsbereich wahrgenommen."

16. § 8 Z 4 entfällt.

17. § 10 Abs. 3 lautet:

„(3) Die Durchführung von Fahrten im Auftrag
eines Konzessionsinhabers durch einen anderen
Personenkraftverkehrsunternehmer ist zulässig.
Solche Fahrten sind der Aufsichtsbehörde vom
Konzessionsinhaber anzuzeigen, wenn sie regelmä-
ßig vorgenommen werden."

18. § 11 lautet:

„§ 11. (1) Für den Fall des Todes des Inhabers der
Berechtigung gelten für die restliche Dauer der
Berechtigung die Vorschriften der Gewerbeord-
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nung 1973 über das Fortbetriebsrecht der Verlassen-
schaft, des überlebenden Ehegatten und der
Deszendenten, mit der Maßgabe, daß an Stelle der
Vollendung des 24. Lebensjahres die Erreichung der
Volljährigkeit tritt. Das Fortbetriebsrecht ist der
Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Desgleichen kann
eine Enthebung von der Betriebspflicht nur bei der
Aufsichtsbehörde beantragt werden.

(2) Vom Nachweis der fachlichen Eignung eines
fortbetriebsberechtigten Ehegatten kann abgesehen
werden, wenn dieser eine praktische Berufserfah-
rung von mindestens drei Jahren in der laufenden
Geschäftsführung dieses Betriebes besitzt. Andern-
falls ist ein Betriebsleiter (§ 4 Abs. 3 Z 5) zu
bestellen.

(3) Im Falle der Eröffnung des Konkurses darf
der Masseverwalter, im Falle der Geschäftsunfähig-
keit des Inhabers der Berechtigung der Sachwalter
den Betrieb bis zu höchstens einem Jahr weiterfüh-
ren. Danach muß ein Betriebsleiter bestellt werden."

19. Im § 13 wird die Wortfolge „das Bundesmini-
sterium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe"
durch die Wortfolge „der Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr" ersetzt.

20. § 13 Z 2 lautet:

„2. den im § 5 Abs. 1 lit. a angeführten Stellen,
wenn die Entscheidung über das Ansuchen
ihrer fristgerechten Stellungnahme wider-
spricht;"

21. Der Punkt nach § 13 Z 3 ist durch einen
Strichpunkt zu ersetzen, als Z 4 ist anzufügen:

„4. in den Fällen des § 4 Abs. 5 und des § 17
(Zurücknahme der Berechtigung) dem bisheri-
gen Inhaber der Berechtigung."

22. § 15 erhält die Bezeichnung § 15 Abs. 1.

23. § 15 Abs. 1 Z 2 lautet:

„2. die näheren Vorschriften über die Prüfung der
Zuverlässigkeit, fachlichen Eignung und fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit des Bewerbers.
Weiters nähere Bestimmungen über die
Eignungsprüfung hinsichtlich
a) der Sachgebiete der Prüfung,
b) der Prüfungstermine,
c) des Ansuchens und der Ladung zur

Prüfung,
d) des Prüfungsvorganges,
e) des Prüfungszeugnisses,
f) der Prüfungsgebühren,
g) der Bescheinigung über den Nachweis der

fachlichen Eignung;"

24. § 15 Z 2 bis 4 erhalten die Bezeichnung § 15
Abs. 1 Z 3 bis 5.

25. § 15 Abs. 2 lautet:

„(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge-
setzes können bereits von dem seiner Kundmachung

folgenden Tag erlassen werden. Sie treten jedoch
frühestens zugleich mit dem Inkrafttreten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum in Kraft."

26. § 16 Abs. 2 entfällt.

27. § 17 lautet:

„§ 17. Außer im Fall des § 4 Abs. 5 (Wegfall der
Zuverlässigkeit oder der fachlichen Eignung) und
des § 7 (nicht rechtzeitige Betriebsaufnahme) kann
die Aufsichtsbehörde die Berechtigung zum Betrieb
einer Kraftfahrlinie auch dann zurücknehmen,
wenn der Inhaber der Berechtigung den Bestim-
mungen des § 8 wiederholt trotz mindestens
zweimaliger schriftlicher Verwarnung zuwiderhan-
delt."

28. § 17 a lautet:

„§ 17 a. (1) Die Aufsichtsbehörde hat schwere
Verstöße oder wiederholte geringfügige Verstöße
von ausländischen Unternehmen der zuständigen
Heimatbehörde mitzuteilen, wenn die Verstöße
einen Entziehungstatbestand bilden. Diese Benach-
richtigung hat auch die von der Behörde getroffe-
nen Maßnahmen zu enthalten.

(2) Die Aufsichtsbehörde hat jede Entziehung der
Zulassung zum Beruf des Personenkraftverkehrs-
unternehmers im grenzüberschreitenden Verkehr
mit Vertragsparteien des EWR-Abkommens der
zuständigen Behörde des Europäischen Wirt-
schaftsraums mitzuteilen.

(3) Weitergehende gegenseitige Amts- und
Rechtshilfeabkommen werden dadurch nicht be-
rührt."

29. § 19 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 und 5
angefügt:

„(4) § 1, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 Z 1 und 2, § 4
Abs. 2 bis 7, § 5 Abs. 1 und 2, § 5 a, § 10 Abs. 3, § 11,
die Änderung der Wortfolge am Beginn des § 13
sowie § 13 Z 2 und 4, § 15, § 17, § 17 a und § 20
dieses Bundesgesetzes, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 452/1992, treten mit Inkrafttre-
ten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum *) in Kraft.

(5) § 2, § 3 a, § 8 Z 4 und § 16 Abs. 2 treten mit
Inkrafttreten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum außer Kraft.

30. Im § 20 wird die Wortfolge „das Bundesmini-
sterium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau" durch die Wortfolge
„der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr" ersetzt.

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil

Vranitzky
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129. Bundesgesetz, mit dem das Gelegenheits-
verkehrsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Gelegenheitsverkehrsgesetz, BGBl. Nr. 85/
1952, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 452/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 1 lautet:

„§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgeset-
zes gelten für die gewerbsmäßige Beförderung von
Personen mit Kraftfahrzeugen, ausgenommen die
gewerbsmäßige Beförderung von Personen im
Kraftfahrlinienverkehr auf Grund des KflG 1952,
BGBl. Nr. 84.

(2) Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere
Bestimmungen trifft, gelten für die diesem Bundes-
gesetz unterliegenden Gewerbezweige (Abs. 1) die
Bestimmungen der Gewerbeordnung 1973."

2. (Verfassungsbestimmung) Dem § 1 wird
folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) (Verfassungsbestimmung) Zu den Angele-
genheiten des Gewerbes im Sinne des Artikels 10
Abs. 1 Z 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der
Fassung von 1929 gehören nicht die Angelegenhei-
ten der Beförderung von Personen mit Fahrzeugen,
die durch die Kraft von Tieren bewegt werden."

3. § 2 Abs. 2 lautet:

„(2) Eine Konzession auf Grund des Kraftfahrli-
niengesetzes, BGBl. Nr. 84/1952, gilt auch als
Konzession für das Ausflugswagen- und Mietwa-
gen-Gewerbe mit Omnibussen. Die Anzahl der für
diese Gelegenheitsverkehrs-Gewerbe zulässigen
Fahrzeuge richtet sich nach der im Kraftfahrlinien-
verkehr eingesetzten Anzahl der Fahrzeuge."

4. § 3 Abs. 2 lautet:

„(2) Eine Konzession für das mit Omnibussen
ausgeübte Mietwagen-Gewerbe oder Ausflugswa-
gen-Gewerbe berechtigt nach Maßgabe des Umfan-
ges dieser Konzession auch zur Durchführung von
Fahnen im Auftrag eines Unternehmers, der eine
Kraftfahrlinie betreibt, im Rahmen der diesem
Unternehmer erteilten Kraftfahrlinien-Konzession.

5. §4 Abs. 2 lautet:

„(2) Eine Vermehrung der Zahl der Fahrzeuge
bedarf einer Genehmigung, für die, ausgenommen
das Erfordernis der Erbringung des Befähigungs-
nachweises, dieselben Vorschriften wie für die
Erteilung der Konzession gelten."

6. § 5 lautet:

„§ 5. (1) Die Konzession darf nur erteilt werden,
wenn neben den allgemeinen Voraussetzungen für
die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes
(§ 25 GewO 1973)

1. die Zuverlässigkeit,
2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und
3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis)

vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend
dem beabsichtigten Konzessionsumfang (§ 4) in der
in Aussicht genommenen Standortgemeinde oder
einer daran unmittelbar angrenzenden Gemeinde
über die erforderlichen Abstellplätze außerhalb von
Straßen mit öffentlichem Verkehr zu verfügen.
Sämtliche Voraussetzungen müssen während der
gesamten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen.
Werden diese Voraussetzungen vom Gewerbetrei-
benden nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession
unbeschadet der Bestimmungen der §§ 87 bis 91 der
Gewerbeordnung 1973 von der zur Erteilung der
Konzession zuständigen Behörde zu entziehen.

Die zuständige Gliederung der Landeskammer der
gewerblichen Wirtschaft ist vor der Erteilung der
Konzession oder der Genehmigung der Übertra-
gung der Ausübung des Gewerbes an einen Pächter
aufzufordern, zur Frage der Leistungsfähigkeit des
Betriebes ein Gutachten abzugeben. § 340 Abs. 2
GewO 1973 gilt sinngemäß; dies gilt nicht für das
Hotelwagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen.

(2) Für das Hotelwagen-Gewerbe mit Personen-
kraftwagen sind die finanzielle Leistungsfähigkeit
(Abs. 1 Z 2) und die fachliche Eignung (Befähi-
gungsnachweis) (Abs. 1 Z 3) nicht erforderlich.

(3) Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann
nicht gegeben, wenn

1. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte
von einem Gericht zu einer drei Monate
übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer
Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen
verurteilt wurde, solange die Verurteilung
weder getilgt ist noch der Beschränkung der
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt (§§ 1
bis 6 Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68), oder

2. dem Antragsteller oder Gewerbeberechtigten
auf Grund der geltenden Vorschriften die
Bewilligung zur Ausübung des Personenbeför-
derungsgewerbes rechtskräftig entzogen
wurde oder

3. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte
wegen schwerwiegender und wiederholter
Verstöße gegen die Vorschriften über
a) die für den Berufszweig geltenden Entloh-

nungs- und Arbeitsbedingungen oder
b) die Personenbeförderung, insbesondere

die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, die
Gewichte und Abmessungen der Kraft-
fahrzeuge und die Sicherheit im Straßen-
verkehr und der Kraftfahrzeuge,

rechtskräftig bestraft wurde.

(4) Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben,
wenn die zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme
und Führung des Unternehmens erforderlichen
finanziellen Mittel verfügbar sind. Die zur Beurtei-
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lung der finanziellen Leistungsfähigkeit für die
ordnungsgemäße Inbetriebnahme und Führung des
Unternehmens heranzuziehenden Geschäftsdaten,
aus denen die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens ersichtlich ist, und die erforderlichen finanzi-
ellen Mittel sind durch Verordnung des Bundesmi-
nisters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
festzulegen.

(5) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung
(Befähigungsnachweis) ist erfüllt durch

1. eine Bescheinigung über die erfolgreiche
Ablegung einer Prüfung vor einer Prüfungs-
kommission, die vom Landeshauptmann be-
stellt wird, oder

2. eine Bescheinigung der Prüfungskommission
auf Grund von Hochschul- oder Fachschuldi-
plomen, die gründliche Kenntnisse aller
Sachgebiete der Prüfung im Sinne des Abs. 8
Z 1 gewährleisten. Werden durch die Hoch-
schul- oder Fachschuldiplome nicht alle
Sachgebiete der Prüfung abgedeckt, so ersetzt
die Bescheinigung die Prüfung im Sinne der
Z 1 nur für jene Sachgebiete, für die auf Grund
der Hochschul- oder Fachschuldiplome
gründliche Kenntnisse gewährleistet sind.

Beim Taxi-Gewerbe und Mietwagen-Gewerbe mit
Personenkraftwagen ist zusätzlich eine mindestens
dreijährige fachliche Tätigkeit in dem jeweils
angestrebten Gewerbe selbst oder in einem Betrieb,
in dem dieses Gewerbe gemeinsam mit anderen
Gewerben ausgeübt wird, oder in einem dem
Gewerbe fachlich nahestehenden Berufszweig
durch eine Bestätigung eines Sozialversicherungs-
trägers nachzuweisen.

(6) Die Prüfungskommissionen sind vom Landes-
hauptmann zu bestellen. In diese Kommissionen hat
der Landeshauptmann zwei Personen, die das
betreffende Gewerbe als Gewerbeinhaber oder
Pächter seit mindestens drei Jahren ohne Unterbre-
chung ausüben oder in diesem Gewerbe als
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer ebenso-
lange ohne Unterbrechung tätig sind, auf Grund
eines Vorschlages der zuständigen Fachgruppe zu
berufen. In die Kommissionen sind überdies unter
Berücksichtigung der Sachgebiete der Prüfung zwei
weitere Fachleute zu berufen; die Berufung eines
dieser Fachleute wird vom Landeshauptmann auf
Grund eines Vorschlages der zuständigen Kammer
für Arbeiter und Angestellte vorgenommen. Wur-
den Vorschläge nicht innerhalb einer Frist von vier
Wochen erstattet, hat der Landeshauptmann die
jeweilige Berufung nach Anhörung der säumigen
Stelle vorzunehmen. Zum Vorsitzenden der Kom-
mission hat der Landeshauptmann einen für diese
Aufgabe geeigneten Beamten des höheren Dienstes
zu bestellen.

(7) Der Befähigungsnachweis ist in den im § 17
Abs. 1 GewO 1973 geregelten Fällen nicht erforder-
lich, wobei auch folgende Gewerbe als gleiche

Gewerbe im Sinne des § 17 Abs. 1 GewO 1973
gelten:

1. das Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-)Ge-
werbe und das mit Omnibussen ausgeübte
Mietwagen-Gewerbe;

2. das mit Personenkraftwagen ausgeübte Miet-
wagen-Gewerbe und das Taxi-Gewerbe.

Die in Z 1 angeführten Gewerbe gelten jedoch
gegenüber den in Z 2 aufgezählten nicht als gleiche
Gewerbe im Sinne des § 17 Abs. 1 GewO 1973.

(8) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr hat unter Bedachtnahme auf den
jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffenden
Gewerbes, auf die von Personen, die die Leistungen
des Gewerbes in Anspruch nehmen, üblicherweise
gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben,
Gesundheit oder Eigentum, die von der Gewerbe-
ausübung ausgehen, auf die für die Gewerbeaus-
übung geltenden besonderen Rechtsvorschriften,
durch Verordnung

1. die Sachgebiete der Prüfung,
2. die Form und Dauer der Prüfung,
3. die Anforderungen an die Prüfer,
4. nähere Bestimmungen über die Anberau-

mung der Termine,
5. die auszustellenden Bescheinigungen nach

Abs. 5,
6. nähere Bestimmungen über die Wiederho-

lung der Prüfung,
7. die Hochschul- und Fachschuldiplome, die

gründliche Kenntnisse der Sachgebiete im
Sinne der Z 1 gewährleisten,

8. die vom Prüfling zu zahlende, den besonde-
ren Verwaltungsaufwand einschließlich einer
angemessenen Entschädigung der Mitglieder
der Prüfungskommission entsprechende Prü-
fungsgebühr, wobei auch auf die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Prüflings Bedacht
genommen werden kann,

9. die aus den Prüfungsgebühren zu zahlende
angemessene Entschädigung der Mitglieder
der Prüfungskommission sowie

10. die Voraussetzungen für die Rückzahlung
der Prüfungsgebühr bei Nichtablegung oder
teilweiser Ablegung der Prüfung sowie die
Höhe der rückzuzahlenden Prüfungsgebühr

festzulegen."

7. Die Überschrift zu § 5 a entfällt und § 5 a
lautet:

„§ 5 a. (1) Die Erteilung der Konzession
erfordert neben der Erfüllung der im § 5 angeführ-
ten Voraussetzungen

1. bei einer natürlichen Person, daß sie Angehö-
riger einer Vertragspartei des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum ist
(EWR-Angehöriger) und als Unternehmer
einen Sitz oder eine nicht nur vorübergehende
geschäftliche Niederlassung in Österreich hat;

2. bei einer Personengesellschaft, daß sie ihren
Sitz oder eine nicht nur vorübergehende
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geschäftliche Niederlassung in Österreich hat
und mehr als 75% ihrer persönlich haftenden
Gesellschafter sowie alle zur Vertretung
berechtigten Gesellschafter EWR-Angehörige
sind. Stehen einer Personengesellschaft oder
einer juristischen Person Anteilsrechte an einer
Personengesellschaft zu, so haben diese die
ihrer Rechtsform entsprechenden Vorausset-
zungen gemäß der vorstehenden Regelung
oder der Z 3 zu erfüllen;
bei einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz
oder eine nicht nur vorübergehende geschäftli-
che Niederlassung in Österreich hat und die
Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer leitenden
Organe (wie Geschäftsführer, Vorstand, Auf-
sichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden
EWR-Angehörige sind und die Stimmrecht
gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 75%
EWR-Angehörigen, dem Bund, einem Land
oder einer Gemeinde zustehen; stehen Anteils-
rechte einer juristischen Person oder einer
Personengesellschaft zu, so haben diese die
ihrer Rechtsform entsprechenden Vorausset-
zungen gemäß der vorstehenden Regelung
oder der Z 2 zu erfüllen. Sofern eine
Aktiengesellschaft Eigentümerin ist, müssen
die Aktien der Gesellschaft auf Namen lauten
und die Übertragung nach der Satzung an die
Zustimmung der Gesellschaft gebunden sein.

(2) Der Landeshauptmann kann von den in Abs. 1
Z 2 und 3 angeführten Voraussetzungen ganz oder
teilweise befreien, wenn eine Personengesellschaft
hinsichtlich ihrer Gesellschafter, die nicht EWR-
Angehörige sind, oder eine juristische Person
hinsichtlich ihrer Organe, Gesellschafter oder
Aktionäre, die nicht EWR-Angehörige sind (ihrer
nicht EWR-angehörigen Eigentümer stimmrechts-
gewährender Anteilsrechte), nachweist, daß in
deren Heimatstaat oder in dem Staat, in dem eine
der in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Gesellschaften
mit Anteilsrechten ihre Hauptniederlassung oder
ihren Sitz hat,

1. keine oder höchstens die gleichen wie in Abs. 1
Z 2 und 3 festgelegten Beschränkungen gelten
und

2. bei der Ausübung des gewerbsmäßigen Gele-
genheitsverkehrs durch eine unter österreichi-
scher Beteiligung nach den Rechtsvorschriften
des betreffenden Staates bestehende juristische
Person oder Personengesellschaft keinen an-
deren wie immer gearteten Beschränkungen
unterliegt, als eine ohne ausländische Beteili-
gung bestehende juristische Person oder
Personengesellschaft und

3. wenn anzunehmen ist, daß die wirtschaftliche
Ordnung des betreffenden Staates mit derjeni-
gen Österreichs gleich oder gleichwertig ist
und die Ausübung des Gewerbes durch die
betreffende juristische Person oder Personen-
gesellschaft den öffentlichen Interessen, insbe-

sondere den Interessen der österreichischen
Wirtschaft, nicht zuwiderläuft.

(3) Die in Abs. 1 Z 1, 2 und 3 angeführten
Voraussetzungen müssen während der gesamten
Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden
diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden
nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession unbescha-
det der Bestimmungen der §§ 87 bis 91 der
Gewerbeordnung 1973 von der zur Erteilung der
Konzession zuständigen Behörde zu entziehen.

(4) Tritt in den Betrieb eines Einzelkaufmannes
ein Gesellschafter ein, so darf die durch den Eintritt
des Gesellschafters entstandene Personengesell-
schaft auf Grund der diesem Betrieb entsprechenden
Konzession des Einzelkaufmannes das Gewerbe
durch längstens sechs Monate nach der Eintragung
der Personengesellschaft in das Firmenbuch weiter
ausüben. Die Personengesellschaft hat die Eintra-
gung und die weitere Ausübung innerhalb von zwei
Wochen nach der Eintragung anzuzeigen. Nach
Ablauf von sechs Monaten nach der Eintragung
endigt die Konzession.

(5) Die Anzeige gemäß Abs. 4 ist bei der für die
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde zu
erstatten. Wenn die im Abs. 4 geforderten Voraus-
setzungen gegeben sind, hat diese Behörde die
Anzeige mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen; sind
die im Abs. 4 geforderten Voraussetzungen nicht
gegeben, so hat die Behörde dies mit Bescheid
festzustellen und die weitere Gewerbeausübung zu
untersagen."

8. § 6 Abs. 1 lautet:

„(1) Personen, die in ihrem Betrieb Kraftfahr-
zeuge verwenden, dürfen das Mietwagen-Gewerbe
mit den in ihrem Betrieb sonst verwendeten
Kraftfahrzeugen vorübergehend bei besonderen
Anlässen (Volksfesten, Ausstellungen, größeren
Versammlungen u. dgl.) auf Grund einer besonde-
ren Bewilligung ausüben."

9. § 7 Abs. 3 lautet:

„(3) Wenn es sich nicht um eine Konzession für
das Hotelwagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen
handelt, darf die Übertragung der Ausübung des
Gewerbes an einen Pächter nur genehmigt werden,
wenn die Leistungsfähigkeit des Betriebes des
Pächters gegeben ist."

10. § 8 Abs. 3 entfällt.

11. § 9 Abs. 1 lautet:

„(1) Die gewerbsmäßige Beförderung von Perso-
nen mit Kraftfahrzeugen von Orten, die außerhalb
des Bundesgebietes liegen, in das Bundesgebiet oder
durch das Bundesgebiet hindurch, oder von
innerhalb des Bundesgebietes liegenden Orten in
das Ausland ist außer den nach §§ 2 und 6
berechtigten Personen auch Unternehmern gestat-
tet, die nach den im Staat des Standortes ihres
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Unternehmens geltenden gesetzlichen Vorschriften
zur Beförderung von Personen befugt sind und eine
Bewilligung des Bundesministers für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr für den Verkehr nach,
durch oder aus Österreich erhalten haben; eine
Bewilligung ist jedoch nicht erforderlich, wenn eine
anderslautende Anordnung nach Abs. 5 ergangen
ist."

12. In §9 Abs. 4 und §9 a Abs. 2 werden die
Worte „Bundesminister für Verkehr" durch die
Worte „Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr" ersetzt.

13. § 9 Abs. 5 lautet:

„(5) Der Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr kann anordnen, daß die
gewerbsmäßige Beförderung von Personen nach,
durch oder aus Österreich durch ausländische
Unternehmer ohne die in Abs. 1 vorgeschriebene
Bewilligung gestattet ist, wenn und insoweit der
betreffende ausländische Staat in dieser Hinsicht
Gegenseitigkeit einräumt oder wenn wirtschaftliche
Interessen Österreichs dies rechtfertigen; die
Aufnahme neuer Fahrgäste durch ausländische
Unternehmungen im Bundesgebiet bedarf aber
jedenfalls der in Abs. 1 vorgeschriebenen Bewilli-
gung."

14. § 10 Abs. 1 bis 1 b lauten:

„(1) Der Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr kann für die diesem Bundesge-
setz unterliegenden Gewerbe mit Verordnung
Vorschriften über die nach der Eigenart des
Gewerbes erforderlichen Eigenschaften der im
Fahrdienst tätigen Personen hinsichtlich ihrer
Ausbildung, Gesundheit und Zuverlässigkeit erlas-
sen.

(1 a) Hinsichtlich des Ausflugswagen-(Stadt-
rundfahrten-)Gewerbes, des Mietwagen-Gewerbes
mit Omnibussen und des Hotelwagen-Gewerbes mit
Omnibussen kann der Bundesminister für öffentli-
che Wirtschaft und Verkehr mit Verordnung
Vorschriften erlassen über

1. die nach der Eigenart des Gewerbes erforderli-
che Beschaffenheit, Ausrüstung und Kenn-
zeichnung der bei der Gewerbeausübung
verwendeten Fahrzeuge hinsichtlich ihrer
Betriebssicherheit und Eignung, insbesondere
auch für Zwecke des Fremdenverkehrs,

2. die nach der Eigenart des Gewerbes erforderli-
chen Betriebs- und Beförderungsbedingun-
gen; die Vorschreibung einer Versicherungs-
pflicht, die hinsichtlich der Versicherungs-
summe der Eigenart des Gewerbes Rechnung
trägt und auch über die für Kraftfahrzeuge
allgemein vorgeschriebene Versicherungs-
pflicht hinausgeht.

(1 b) Hinsichtlich des Taxi-Gewerbes, des Miet-
wagen-Gewerbes mit Personenkraftwagen und des

Hotelwagen-Gewerbes mit Personenkraftwagen
kommt die Erlassung einer Verordnung nach
Abs. 1 a dem Landeshauptmann mit der Maßgabe
zu, daß er für das Taxi-Gewerbe auch eine
Beförderungspflicht und die Anbringung eines
Fahrpreisanzeigers vorschreiben kann."

15. (Verfassungsbestimmung) § 10 Abs. 2 zweiter
Satz entfällt.

16. § 11 samt Überschrift entfällt.

17. § 15 Abs. 2 lautet:

„(2) Konzessionen für den Betrieb des Mietwa-
gen-Gewerbes (§ 3 Abs. 1 Z 2), sofern die Gewerbe-
ausübung auf den Betrieb mit Personenkraftwagen
eingeschränkt wird, für das Platzfuhrwerks-Ge-
werbe (§ 3 Abs. 1 Z 3) und für das Hotelwagen-Ge-
werbe (§ 3 Abs. 1 Z 4) sowie Bewilligungen zur
vorübergehenden Ausübung des Mietwagen-Ge-
werbes (§ 6) erteilt die Bezirksverwaltungsbe-
hörde."

18. In § 15 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Zuständige Behörde nach § 16 ist jene
Behörde, die das zugrundeliegende Verfahren in
erster Instanz geführt hat."

19. § 16 samt Überschrift lautet:

„Amtshilfe

§ 16. (1) Die Behörde hat schwerwiegende
Verstöße oder wiederholt geringfügige Verstöße
von Unternehmern, die ihren Wohnsitz oder von
Unternehmen, die ihren Sitz in einem anderen Staat
haben, der zuständigen Behörde des Staates, in dem
der Unternehmer seinen Wohnsitz oder das
Unternehmen seinen Sitz hat, mitzuteilen, wenn die
Verstöße einen Entziehungstatbestand bilden. Diese
Benachrichtigung hat auch die von der Behörde
getroffenen Maßnahmen zu enthalten.

(2) Die Behörde hat jede Entziehung einer
Gewerbeberechtigung von Unternehmern, die ihren
Wohnsitz oder Unternehmen, die ihren Sitz in
Österreich haben, der zuständigen Behörde des
Europäischen Wirtschaftsraumes mitzuteilen.

(3) Weitergehende gegenseitige Amts- und
Rechtshilfeabkommen werden dadurch nicht be-
rührt."

20. Nach § 16 wird folgender § 16 a samt
Überschrift eingefügt:

„Verweisungen

§ 16 a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen
wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich
angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung
anzuwenden."

21. § 18 lautet:
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„§ 18. (1) Berechtigungen zur gewerbsmäßigen
Beförderung von Personen im Umfang des § 1
Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBl.
Nr. 129/1993, die auf Grund der bisher in Geltung
gestandenen Vorschriften erlangt oder aufrechter-
halten worden sind, gelten nach Maßgabe ihres
sachlichen Inhaltes und der folgenden Bestimmun-
gen als entsprechende Berechtigungen im Sinne der
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, in der Fas-
sung BGBl. Nr. 129/1993, und der Gewerbeord-
nung 1973.

(2) Bestehende sachlich eingeschränkte Mietwa-
gengewerbeberechtigungen für Omnibusse gelten,
mit Ausnahme der Anzahl der Kraftfahrzeuge, als
uneingeschränkte Berechtigungen weiter."

22. § 22 samt Überschrift entfällt.

23. Der bisherige Wortlaut des § 25 erhält die
Bezeichnung Abs. „1". Es wird folgender Abs. 2
angefügt:

„(2) Am Tag des Inkrafttretens dieses Bundesge-
setzes, in der Fassung BGBl. Nr. 129/1993,
anhängige Verfahren sind nach der bis zum
Inkrafttreten des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 129/
1993, geltenden Rechtslage zu Ende zu führen."

24. (Verfassungsbestimmung) § 26 Abs. 2 lautet:

„(2) (Verfassungsbestimmung) § 1 Abs. 3 dieses
Bundesgesetzes, in der Fassung BGBl.
Nr. 129/1993, tritt mit Inkrafttreten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum *),
frühestens jedoch mit 1. Juli 1993, in Kraft."

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

25. § 26 Abs. 3 bis 7 lauten:

„(3) § 10 Abs. 1 bis 1 b treten mit 1. Jänner 1994
in Kraft.

(4) § 1 Abs. 1 und 2, § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2, § 4
Abs. 2, § 5, § 5 a, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 3, § 15 Abs. 5,
§ 16 und § 18 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung
BGBl. Nr. 129/1993, treten mit Inkrafttreten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum in Kraft.

(5) § 11, in der Fassung BGBl. Nr. 452/1992, tritt
mit Inkrafttreten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum außer Kraft.

(6) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset-
zes können bereits von dem seiner Kundmachung
folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen
jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes, in der Fassung BGBl. Nr. 129/
1993, in Kraft treten.

(7) Mit der Vollziehung, ausgenommen § 1
Abs. 3, ist der Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr betraut."

26. (Verfassungsbestimmung) § 26 Abs. 8 lautet:

„(8) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollzie-
hung des § 1 Abs. 3 ist die Bundesregierung
betraut."

Klestil

Vranitzky
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